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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Jugendhilfeausschuss Entscheidung 16.10.2017    

 
 

Förderung von Maßnahmen und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt: 

 
Die Ausgaben des nachstehend aufgeführten Trägers der freien Jugendhilfe für die  
Durchführung der Maßnahme werden auf der Grundlage der Jugendförderrichtlinie des 
Landkreises Vorpommern-Rügen und der dafür bereitgestellten Mittel im Haushaltsjahr 2017 
gefördert: 

 

Chamäleon Stralsund e. V. i. H. v. 19.500,00 € 

 

Stralsund, 27.09.2017 

 
 
 

gez. Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Jugend  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0402 

Status: öffentlich 
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Begründung: 

Die Bereitstellung der Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit ist laut vertraglicher 
Vereinbarung gemäß § 6 Absatz 2 KJfG M-V zwischen dem Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales M-V und dem Landkreis Vorpommern-Rügen geregelt. 

Träger: Chamäleon Stralsund e. V. 
Antrag vom: 29. September 2016 (Änderungsanträge v. 3. März 2017 u. 25. Juli 2017) 
Maßnahme: Aufklärung der Allgemeinbevölkerung zu HIV, Aids und sexuell übertrag-
 baren Krankheiten sowie Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS 
Zeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 

Hauptschwerpunkt: erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
Ziele:  - Vermeidung von Neuinfektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten 

- Förderung der sexuellen Gesundheit 
- Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften 
- Vermeidung von sexualisierter Gewalt 

Kostenplan: Gesamtkosten: 65.011,64 €  
nicht zuwendungsfähige Kosten: 61.361,64 € 
zuwendungsfähige Kosten: 3.650,00 € 

Einzelfallentscheidung zur Anerkennung der Gesamtkosten als zuwendungsfähig ist beantragt. 

Finanzierungsplan: Zuwendung aus Landesmitteln 27.952,44 €  (43%) 
  Landkreis VR FD Gesundheit/FD Soziales 15.000,00 €  (23%) 
  Landkreis VR FD Jugend 19.500,00 €  (30%) 
  Eigenmittel des Trägers 1.359,20 €  (2%) 
  sonstige Drittmittel 1.200,00 €  (2%) 

Vorschlag der Verwaltung nach Prüfung des Antrages auf Grundlage der Jugendförderricht-
linie LK VR - Zustimmung zur Einzelfallentscheidung: 19.500,00 € 

gefördert im Vorjahr:  16.877,60 € 

Hinweis:  
Der Antrag ist fristgemäß eingegangen. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde genehmigt.  

Diese Maßnahme ist im Bereich § 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz SGB VIII die 
Einzige für den Landkreis Vorpommern-Rügen. Die vorgeschlagene Zuwendung ist im Rahmen 
der Gesamtfinanzierung erforderlich, um das kontinuierliche Angebot abzusichern.  
Da dieses Angebot im Interesse des Landkreises liegt, wurde bereits für das Jahr 2016 eine 
Einzelfallentscheidung mit Beschluss JHA 054-20/2016 am 29. August 2016 getroffen. 

Anlagen:  keine 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 19.500,00 € 

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto: 3620000.5419000 428.700,00 € 

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 428.700,00 Euro im Haushalt 2017 veranschlagt, KJfG M-V Vereinbarung 
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